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Verordnung
"der den Verkehr mit Opium vom IS. Dezember 1818

«r * « lNr . VIII . 1400/12. 18. D. M . A.)
. Auf Grund des Erlasses des Rats der Lolksboauftrag-
len über die Errichtung des Reichsamts für die Wirtschaft
nche Demobilmachung (Demobilmachungsamt ) vom V>
November 1918 (Reichs-Eefetzbl. 6 . 1304), sowie auf
(öruni der Verordnung über den Erlaß von Strafbestim¬
mungen durch das Reichsamt für die wirtschaftliche De¬
mobilmachung vom 27. Nevember 1918 (Reichs-Eesetzbl
o . 1339) wird verordnet , was folgt'

8 1.
Wer bei Beginn des 20. Dezember 1918 (Stichtag)

^pium , Morphin und die anderen Opiumalkaloide sowie
die Verbindungen und Zubereitungen , die solche Stoffe
enrhalten oder daraus hergestellt sind (z. SB.. Tinkturen.
Extrakte . Gemische, Pulver , Tabletten und Lösungen
Dion in, Aethylmotphin , Apomorphin , Pantopen , Lauda-
non. Trivalin , Eumecon usw.) , in Besitz oder Gewahrsam
hatte , ist verpflichtet , bis zum 1. Januar 1919 eine An-
zr ige über Menge , Art und Ort der Aufbewahrung sowie
nbei die etwa bis zum Tage der Anzeige eingetretenen
Veränderungen (Vesitzwechsel. Verarbeitung usw.) an den
Vertrauensmann für Opiumverteilung bei der Krieas-
Chrmikalien A. G., Berlin W. 9, Köthener Straße 1_ 4
}u erstatten . Bei Waren , die sich am 20. Dezember 1918
unterwegs befanden , ist die Anzeige von dem Empfängerzu. erstatten . ■■
. Der Meldepflicht unterliegen die Mengen , welche nach¬
stehende Grenzen übersteigen : .

1. Opium und Opiumpulver insgesamt
2. Opiumextrakte insgesamt
3. Opiumtinkturen insgesamt

Morphin und dessen Salze/gleichviel in
welcher Form , insgesamt
Kodein und dessen Salze , gleichviel in
welcher Form , insgesamt
die anderen Opiumalkaloide sowie die
Verbindungen und Zubereitungen, die
Opium , Morphin und die anderen Opium-
alkaloide enthalten oder daraus herge-
tellt sind (soweit sie nicht bereits unter

' 4 und . 5 aufgeführt sind), insgesamt .
Gegenstände der im Abs. 1 bezeichneten Art . die sjck>im

Besitz oder Gewahrsam von Reichs-, Staats - und Ge-
befinden , unterliegen der vorbezeichneten

. Mcldep .licht nicht, sofern sie lediglich zum Zwecke der Be¬
förderung übergeben sind, im übrigen nur dann/wenn die
ber der einzelnen Dienststelle vorhandenen Mengen die im
ob, . 2 angegebenen Grenzen überschreiten

£/ r Vertrauensmann ist ermächtigt , von einzelnen
st 1jenen jederzeit aufs neue Angaben der im Abs 1 be-
zeichneten Art zu fordern.

_ ^ 8 2.
6' n im § 1 Abs . 1 bezeichneten Ge¬

genständen sowie Erwerb und Veräußerung dieser Gegen¬
stände ist nur denjenigen Personen gestattet , denen eine
Erlaubnis von der obersten Verwaltungsbehörde der Bun¬
desregierung oder von der durch diese bestimmten Behörde
erteilt n»n;b. Diese Erlaubnis kann versagt werden , wenn

^ " * * * °ber Me.

4.

5.

6.

1 Klgr.
100 Gr.
10 Klgr.

1 Klgr.

' 1 Klgr.

1 Klgr.

I

%cl’nb  der Verordnung , betreffend den Handel
Märest !7 fSt  s "sv , ^ " brlngsmitteln , vom 22.

(Rerchs-Gefetzbl. S . 256) erteilten nach Zeit
und Mengen nicht begrenzten Genehmigungen behalten
brs zum 15. Januar 1919 ihre Gültigkeit , darüber hinaus
nur sofern der Berechtigte bis zu diesem Zeitpunkt dem
Rmchsamt für die wirtschaftliche Demobilmachung, Gruppe

7- Friedrichftr . 100, unter Einreich!
anäeiflt - baß er den Handel fort¬

zusetzen beabsichtigt. ^ '
Die auf Grund des Ws . 1 oder. Abs. 2 erteilte Erlaub-

n s tann von der für ihre Erteilung zuständigen Stelle
zuruckgenommen werden , wenn sich nachträglich Umftäiide
ei ®^ en’ bie die Versagung der Erlaubnis gemäß Abs 1rechtfertigen würden . ö ''

8 3
Wem eine Erlaubnis auf Grund des L 2 erteilt ist

dar , dre rm § 1 Abf. 1 bezeichneten Gegenstände nur ver'
stäk st" ! ^ Personen , denen der Erwerb besonders ge-

»ach Sn (« .

rrutlcl , veräußert und erworben werden
8 4.

£“ ■iniQf, ] Abs - 1 bezeichneten Gegenstände auf
Grund der im 8 2 bezeichneten Erlaubnis im Besitz hat ist
Eichtet , ein Lagerbuch zu führen , in dem d« Besland

wie der Eingang und Ausgang für jeden Stoff einzeln
Aus Sw r?Qi UItb 3Re"ec  gesondert zu vermerken sind
? den Eintragungen über Eingang oder Abgang müs-
sen auch die Namen . Stand und Wohnort deh Lieferer
oder Empfänger ersichtlich sein. tieferer

§ 5 . ,

S lCÄ öbe .ÖCt im  8 1 Abs. 1 bezeichneten Gegenstände
5Ä $ *S!n °l nan  wissenschaftliche Institute ist nur zu-
- nig LUl Grund eines Bezugscheins über Art und Menge
w ÄE ? ®8 Apothekenvorstandes oder des Leiters
b , ^ ^st ' buts von dem Vertrauensmann für Opiumoer-
^ !.lung bei der Kviegs-Chemikälien A. G.. Berlin W. 9
Köthener Straße 1—4, ausgestellt wird . In dem Antrag
^ ° uch der Lieferer , von dem die Gegenstände bezogenwerden ,ollen. anzugeben . ^

^Eilung des Bezugscheins unterliegt der Auf-
-^ m Skaatssekretär des Reichsamts für die

wirtschaftliche Demobilmachung ernannten Vertrauens-
2 1 f * berechtigt , ist. das Verfahren über die
Eite -lung und Versagung des Bezugscheins zu regeln.

bis T 10 NMi'Äb .bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe
bis zu 10 0W Mark oder mit einer dieser Strafen wird
8 Bestimmungen des § 1, § 2 Abs. 1, § 3
9 4, § 5 Abs 1 zuwiderhandelt . Die .gleiche Strafe trifft
ben, bcr zwecks Erlangung des im § 5 bezeichneten Be
"uasjcheins ratsachlich unrichtige Angaben ma^

Reben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände
erkannt werden , auf die sich die strafbare HandluS
nicht' ^  Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder

8 7.
Diese Bestimmungen treten mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Kraft . Gleichzeitig treten die Vorschriften



bet  Verordnung , betreffend den Handel mit Opium und
anderen Betäubungsmitteln , vom 22. März 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 256) insoweit nutzer Kraft , als sie sich auf
Opium . Morphin und die übrigen Opiumalkaloide sowie
auf die Verbindungen und Zubereitungen dieser Stoffe
beziehen.

Berlin , den 15. Dezeniber 1918.
Neichsamt für Wirtschaftliche Demobilmachung.

Koeth.

Verordnung
zur Abänderung der Verordnung über die Wahlen zur
verfassunggebenden preuhischen Landesversammlung vom

21. Dezember 1918 (Gesetzsamml. S . 201). Vom 28.
Dezember 1918.

Die Preußische Regierung verordnet mit Gesetzeskraft,
was folgt:

tz 1. Für die Wahlen zur verfasiunggebenden preußi¬
schen Landesversammlung finden die §§ 2 und 3 der Ver¬
minung über die Wahlen zur verfasiunMehenden deutschen
Nationalr -ersammlung vom 19. Dezember 1918 (Reichs-
Gesetzbl. S . 1441) sowie die Vorschriften der Verordnung
zur Abänderung der Wahlordnung für die Wahlen zur
verfassunggebenden jdeutschen Nationalversammlung vom
19. Dezember 1918 (Reichs-Gesetzbl. E . 1442) mit der Matz-
Mbe Anwendung , daß die Wahlvorschläge spätestens am !
11. Januar 1919 beim Wahlkommisiar einzureichen sind.

8 2. Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in
Kraft.

Berlin , den 28. Dezember 1918.
Dir Preußische Negierung.

Hirsch . Braun.  Eugen E r n st. R o se n f e l d.

Bekanntmachung.
Nr . F . R . 330 12. 18. Ä. R . A.

Im Aufträge des Reichsamts für die wirtschaftliche
Demobilmachung wird folgendes angeordnet:

Artikel  l.
Die Bekanntmachung Nr . W . IV, 150/1 . 17. K. R . A.. !

betreffend Höchstpreise für rohe Seiden und Seidrnabfälle s
aller Art , vom 31. Januar 1917 tritt außer Kraft.

Artikel  II.
Diese Bekanntmachung tritt am 14. Dezember 1918 in '

Kraft.
Berlin , den 14. Dezember 1918.

Kriegs-Nohstoff-Abteilung.
Wolffhügel.

Wird veröffentlicht . \
Bad Homburg v. d. H., 9. 1. 19.

Der Kaudrat . Für de« Vollzugsausschuß des Kreises.
Setzepfandt . Rintelen.

Bad Homburg v. d. H.. 9. Januar 1919.
Die Landwirtschaftskammer für den Reg .-Bezirk Wies - !

baden gibt unter Aufhebung ihrer Verfügung vom 22.
Juni 1918 bekannt , daß die durch ihre Vermittlung gc- !
kauften Pferde und Fohlen nunmehr in den unbeschränk- i
len Besitz der Käufer übergegangen und eine Kontrolle j
über den Verbleib der Tiere seitens der Polizei Verwal¬
tungen in Wegfall kommt.

Kriegs«« rffchaftsstekle des Obertau»uslreifts.
v o « M a rx . j

Für den Bollzugsauaschus des Kreises.
Rintelen.

An die Magistrate der Städte und die Herren Bürger¬
meister der Landgemeinden.

Die Zulagequittungen für Altersrente find «ingegan-
gen und können bei den Polizei Verwaltungen in Empfang
genommen werden.

Bad Homburg v. d. H., den 3. Januar 1919.
Das Berficherungsamt.

Fischerei-Scheine.
Das Ministerium für Landwirtschaft steht sich oeran-

latzt, den Ortspolizeibehörden die Beachrung des tz 92 des
Fischerei-Gesetzes vom 11. 5. 16 betr . die Ausstellung von
Fischerei-Scheinen in Erinnerung zu bringen.

Bad Homburg ». d. H., 4. 1. 19.
Der Landrat. Für den Vollzugsausschuß des Kreises.

». Marx . Rintelen.

Die Wiederwahl des stellvertretenden Schied sina ^nes
Zugführers a . D. Christian Cartheuser  zu Gonzer-
heim ist von dem Präsidium des Landgerichts Frankfurt
a . Main für eine dreijährige , mit dem 31. Dezember 1918
beginnende Amtszeit bestätigt worden.

Bad Homburg v. d. H., den 6. Jan . 1919.
Der LauLeut . Für Leu Vollzugsausschuß des Kreises.

». Marx . Rintelen.

Betrifft : Beschaffung und Erhaltung von Arbeitspferde».
Im Jntevesie der Landwirtschaft , im eigensten Inter¬

esse der Landwirte liegt es, datz alle arbeitsfähigen Pferde
für die Landwirtschaft erhalten werden.

Bedauerlicherweise werden zurzeit ein« grvtze Zahl
Pferde , darunter festgestelltermahen viele junge arbeits¬
fähige Tiere , geschlachtet.

Die unausbleibliche Folge wird di« sein, datz im Früh¬
jahr die für die Landwirtschaft dringend drnötigten Pferde
fehlen.

Die Preise für solche Pferde ziehen bereits erheblich
an . Sie sind in den letzten l4 Tagen ungefähr auf das
3- bis 4fache gestiegen und werden voraussichtlich bei dem
großen Bedarf im östlichen Teile des Reichs in nächster
Zeit noch weit höher steigen. Es kann daher den Land¬
wirten nur dringend empfohlen werden , ihren Bedarf an
Zugpferden baldmöglichst zu decken und das vorhandene
Material zu erhalten , soweit es die Futtermittel nur
irgend gestatten.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die einzel¬
nen Landwirte hierauf besonders hinzuwoisen.

Bad Hoinburg v. d. H.»den 9. Dezenrber 1918.
De* Landrat. Ftzr den Vollzugsausschuß dev Kreises.

». Marx . Rintelen.

Bekanntmachung.
Dis Herren Bürgermeister der Landgemeinden de«

Kreises mache ich darauf aufmerksam, datz am 15. Januar
ds . Js . wieder eine regelmäßige Revision der Gemernde-
kafse vorzunehmen ist. Die Rrvisionsprotokolle find mir
bis spätestens am 20. Januar ds . Js . zur Einsichtnahme
vorzulegen.

Bad Homburg v. d. H.. den 10. 1. 1919.
Der Borsitzende des Kreisausschuffes.

von Marx.
Für de« Vollzugsausschuß des Kreises.

Rintelen.
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